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Die Gemeinde Bergen i.Chiemgau erlässt aufgrund §§ 1 und 2, sowie §§ 8, 9, 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (BauNVO), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), § 9 Bundesnatuschutzgesetz 
(BNatSchG), Art. 4 bayerisches Naturschutzgesetzt (BayNatSchG), diesen 
Bebauungsplan als Satzung.

FESTSETZUNGEN DURCH TEXTD

Der Bebauungsplan ersetzt den Bebauungsplan "Sondergebiet Mineralwasser- und Brunnen-
betrieb Bad Adelholzen" der Gemeinde Bergen in der Urfassung einschl. aller Änderungen.

Der Bebauungsplan der Nachbargemeinde ist zur Information und Darstellung des Gesamt-
zusammenhanges unverbindlich dargestellt.

Öffentliche Verkehrsfläche - Straße

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze 

Baugrenze für Überbauung

landwirtschaftliches BetriebsgebäudeLBG

Fläche für das Anpflanzen von  Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen: Ortsrandeingrünung

Fläche für die Erhaltung bzw. das Anpflanzen von  Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Fläche zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft: Ausgleichsflächemit Bezeichnung, z. B. B-A4

Zulässige Wandhöhe [m] als Höchstmaß, z.B. 20,0 mWH 17,0

B-A4

UB=620,25 Höhenlage unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe in m üNHN als 
Obergrenze, z. B. 620,25 m üNHN

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHENFESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHENA FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Abgrenzung von unterschiedlichem Maß der baulichen Nutzung

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

........................................

Bebauungsplan

"Sondergebiet 
Mineralwasser- und Brunnen-
betrieb
Bad Adelholzen"

....................

M 1 : 1.000

Planfassung f. Bekanntm.

ZEICHNUNGSMASSTAB:

....................Entwurf

Vorentwurf

Planung

VERFAHRENSVERMERKE

mit integriertem Grünordnungsplan
Bebauungsplan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom  _______________  gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am  _______________  ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom  _______________  hat in der Zeit vom  _______________  
bis  _______________  stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom  _____________  hat in der Zeit vom _______________  
bis  _______________  stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom  _______________  
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  _______________  bis  _______________  
beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom _______________  
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom   _____________  bis  ______________  öffentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Bergen i. Ch. hat mit Beschluss des Gemeinderats 
vom  _______________  den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom  _______________  als Satzung beschlossen.

Bergen i. Ch., den ............................. 

........................................................ 
Stefan Schneider
(Erster Bürgermeister)

Ausgefertigt

Bergen i. Ch., den ............................. 

........................................................ 
Stefan Schneider
(Erster Bürgermeister)

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am  _______________  
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs-
plan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Bergen i. Ch., den ............................. 

........................................................ 
Stefan Schneider
(Erster Bürgermeister)

Format 2060/1050

HINWEISE DURCH TEXTD

Niederschlagswasser
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung 
vorliegt. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten.
Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden 
Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von 
Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die Anforderungen gem. DWA-A 102-2
zu beachten.

Die Behandlung des Niederschlagswassers ist durch einen detaillierten 
Entwässerungsplan mit dem Bauantrag nachzuweisen. 

Gefahren durch Wasser
Gebäude sind daher bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass in 
der Fläche abfließender Starkregen nicht eindringen kann. 
Unterkellerungen sollten grundsätzlich in hochwassersicherer Bauweise ausge-
führt werden (Keller wasserdicht und ggf. auftriebssicher). 
Öffnungen an Gebäuden (Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Installations-
durchführungen etc.) sind ausreichend hoch zu setzen bzw. wasserdicht und ggf. 
auftriebssicher auszuführen.

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, die wildabfließende 
Wasser aufstauen oder schädlich umlenken können.

DIN- und sonstige Vorschriften
Soweit der Bebauungsplan Bezug auf DIN- und sonstige Vorschriften sowie 
Regelwerke nimmt, können diese in der Gemeinde zu den ortsüblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Lichtimmissionen
In den Baugenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach 
§ 1 Abs. 2 BauVorlV die Vorlage lichtimmissionsschutzfachlicher Gutachten 
angeordnet werden. Darin ist qualifiziert nachzuweisen, dass durch die jeweiligen 
konkreten Planungen der gewerblichen Anlagen keine erheblichen Belästigungen 
durch Raumaufhellung oder Blendung im Sinne der „Hinweise zur Messung, 
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) in der schutzbedürftigen 
Nachbarschaft verursacht werden.

Marienstr. 3
83278 Traunstein
JU

Tel: 0861 / 98 987 0

info@plg-strasser.de
BV 21110
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unterirdische Leitungstrasse mit Bezeichnung
E = Elektrizität
S = Schmutzwasser
W = Wasser
R = Regenwasser

bestehende Gehölzpflanzung, zu erhalten

bestehender Laubbaum, zu erhalten

Neupfanzung Baum

CEF04-
West

Ausgleichsfläche B-A3:
Der Erdwall ist als Vegetationsmosaik bestehend aus naturnahen Heckenstrukturen 
und Laubbäumen, sowie extensivem Grünland zu erhalten und weiter zu entwickeln. 
Innerhalb des Vegetationsmosaiks überwiegt das extensive Grünland. Das Grünland 
ist maximal 2mal jährlich zu mähen, der 1. Schnitt ist nicht vor dem 1. Juli durch-
zuführen. Das Mähgut bleibt nach der Mahd mind. 3 Tage auf der Fläche zur 
Aussamung und ist zu kreiseln. Das Mähgut ist anschließend vollständig von der 
Fläche zu entfernen. Die eingebrachten Sonderstrukturen – magere, offene 
Bereiche auf Rohboden/Kies - sind dauerhaft von aufkommenden Neophyten, 
Brombeeren, Brennesseln freizuhalten. Eine Düngung und der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist unzulässig.

Ausgleichsfläche B-A4:
Die Ausgleichsfläche ist als Vegetationsmosaik bestehend aus naturnaher 
Waldaufforstung, Heckenstrukturen und Laubbäumen, sowie extensivem 
Grünland zu entwickeln. Bei der Einsaat des extensiven Grünlands ist autochthones 
Saatgut zu verwenden. Das Grünland ist maximal 2 mal jährlich zu mähen, der 
1. Schnitt ist nicht vor dem 1. Juli durchzuführen. Das Mähgut bleibt nach der 
Mahd mind. 3 Tage auf der Fläche zur Aussamung und ist zu kreiseln. Das Mähgut 
ist anschließend vollständig von der Fläche zu entfernen. Der Anteil der Hecken-
strukturen an der Gesamtfläche beträgt mindestens 10%, dies entspricht einer 
Fläche von ca. 1.740 m2. Für die Heckenpflanzungen sind zertifizierte autochthone 
Baumschulware und Arten der potentiellen natürlichen Vegetation zu verwenden. 
Pflanzdichte mind. 1 Gehölz pro Quadratmeter Pflanzfläche, Mindestbreite der 
Heckenelemente 2 m, Anteil der Sträucher mind. 80%, Anteil der Bäume in der 
Qualität Heister mind. 1%.

Aufforstung mit bestandsbildenden Waldbaumarten
Verwendung standortgerechter Laubbaumarten aus zertifizierter gebietseigener 
Baumschulware, überwiegend Fagus sylvatica (Rot-Buche), weitere Baumarten, 
z. B. Berg-Ahorn, Hainbuche, Stiel-Eiche, Eberesche, Pflanzung von Weiß-Tanne 
max. 10 %, Verzicht auf Gewöhnliche Fichte, Aufforstung baumartenweise in 
Gruppen. Mindestgröße der einzelnen Gruppen ca. 600 m². Bei einem 
angenommenen Standraumbedarf eines Altbaumes je nach Art zwischen 25 und 
100 m² entspricht dies circa 6 bis 24 Bäume je Gruppe, Reihenaufforstung im 
Normalverband (ca. 2x1 m) innerhalb der Gruppe. Eine Fläche von ca. 600 m²
 ist über Sukzession durch Aufreißen des Bodens zu entwickeln.Verwendung 
standortgerechter Straucharten wie z. B. Rote Heckenkirsche, Haselstrauch, 
Alpen-Rose, Schwarzer Holunder. Zur Gestaltung naturnaher, gestufter Wald-
ränder im Übergang zu angrenzenden Grünlandflächen aus Krautsaum (bis 5 m), 
Sträuchern, und Bäumen 2. und 3. Ordnung mit einer Mindestausdehnung von 
10 m.
Ausbildung eines gebuchteten mehrstufigen Waldrands mit geschwungener 
Grenzlinie. Bewirtschaftung und Pflege zum Erhalt der Mehrstufigkeit, Anteil 
der Strauch- / Baumpflanzung an der Bereichsfläche mind. 60 %, Pflanzdichte: 
1 Stk. pro 2 m², Pflanzung im Dreiecksverband, die Pflanzung ist mindestens 
3-reihig durchzuführen. Anteil der Sträucher mind. 80 %, Anteil der Bäume 
Qualität Heister mind. 2 %.

Artenschutz 
Minimierungsmaßnahme M-01 – verbindlicher Einsatz einer UBB für 
den Artenschutz
Es ist eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung (UBB) für den Artenschutz 
einzusetzen. Der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein ist Name und 
Erreichbarkeit der beauftragten Person vor Umsetzung der Maßnahmen und 
Baubeginn mitzuteilen. Die Maßnahmen bzw. deren Umsetzung sind entsprechend 
u. g. Vorgaben in Wort und Bild zu dokumentieren. Beginn und Fertigstellung der 
einzelnen Maßnahmen zum speziellen Artenschutz sind der Unteren Naturschutz-
behörde anzuzeigen bzw. mitzuteilen, wo gefordert ist eine entsprechende 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein vorzunehmen.
Neben o. g. fachlicher Begleitung, Überwachung und Dokumentation der u. a. 
Maßnahmen sind aufgrund der langfristig geplanten Umsetzung der geplanten 
Baumaßnahmen bzw. Bauabschnitte 01-04 bis 2040 durch die UBB folgende 
Teilaspekte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu berücksichtigen:
-  Aufnahmen und Nachbilanzierung betroffener Strukturen (z. B. Baumhöhlen) bei 
   fachlichem bzw. rechtlichem Bedarf (zeitliche Aktualität ökologischer Daten 
   5 Jahre)
- Überprüfung der Eingriffsflächen i. B. auf die konkrete technische Planung 
   und bei Bedarf Nachbilanzierung betroffener Habitate 
- Überprüfung von Betroffenheiten von Vorkommen von Fortpflanzungsstätten 
  (Brutplätze, Quartiere) bei sonstigen Baumaßnahmen (v. a. Umbauarbeiten
   i. B. des ehem. Kurhauses).

Minimierungsmaßnahme M-02 – Vorgaben zur Gehölzentfernung
Vorhabensbedingt zu fällende Bäume mit als Winterquartier geeigneten Strukturen 
sind im Zeitraum zwischen 11. September bis 31. Oktober zu entfernen.
Die Auswahl der zu fällenden Bäume ist durch eine artenschutzfachliche Umwelt-
baubegleitung mit Erfahrung im Bezug auf Quartierstrukturen vorzunehmen. Die 
zu fällenden Bäume sind hierbei eindeutig zu kennzeichnen. Ihre Lage ist in 
Absprache mit dem für die Fällung zuständigen Unternehmen in einer Karte zu 
dokumentieren. Alternativ ist folgende Vorgehensweise möglich: Durchführung 
einer fachgerechten Kontrolle (z. B. durch Endoskop/Winkelspiegel) der 
betroffenen Baumhöhlen auf darin ggf. überwinternde Fledermäuse. Nur bei einem 
sicheren Ausschluss eines Besatzes ist eine Fällung außerhalb der Vogelbrutzeit 
gem. § 39 BNatschG möglich.
Die zeitgerechte Ausführung der Maßnahmen ist von einer UBB sicherzustellen, 
der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen und in Wort und Bild zu dokumen-
tieren. Falls ein Besatz vorliegt oder ein Ausschluss genutzter Winterquartiere 
aufgrund der Struktursituation fachlich nicht sicher möglich ist, wird der Baum 
bis mind. Mitte März belassen. Davor sind sämtliche Äste ohne Höhlen oder 
nutzbare Strukturen nach Maßgabe der UBB noch vor Beginn der Vogelbrutzeit 
gem. § 39 BNatschG vollständig zu entfernen.
Der Hauptstamm und ggf. Höhlen tragende Seitenäste sind dabei in jedem Fall 
zu belassen, eine Schädigung ist durch entsprechende Arbeitsweisen (z. B. 
Entlastungsschnitte) zu vermeiden. Die vorhandenen Höhlen sind noch vor Beginn 
der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatschG mit Folie als Einwegeverschluss abzuhängen.
Die Folien sind dabei so anzubringen, dass ggf. in den Strukturen überwinternde 
Fledermäuse diese, zu Beginn der Aktivitätsperiode im zeitigen Frühjahr, verlassen 
können. Alle sonstigen Gehölz- und Saumstrukturen inkl. Hochstaudenfluren 
innerhalb der Eingriffsflächen sind außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG 
zu entfernen. Alle sonstigen Gehölz- und Saumstrukturen inkl. Hochstaudenfluren 
innerhalb der 
Eingriffsflächen sind außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG zu fällen 
bzw. zu entfernen. Im vom Schwarzen Grubenlaufkäfer besiedelten Bereich ist die 
Gehölzfällung ausschließlich vom Bestandsrand her bzw. in Abstimmung mit der UBB 
durchzuführen. Ein Befahren oder Rückearbeiten innerhalb des verbleibenden 
Habitats ist unzulässig.

Minimierungsmaßnahme M-03 – zeitliche Festsetzung zur Stockrodung 
In Waldbeständen auf beiden Seiten der Kreisstraße TS3 in denen Nachweise der 
Haselmaus vorliegen, ist in für die Art geeigneten Habitaten der Einsatz von 
schwerem Rücke- und Fällgerät (Harvester) im Zuge der Gehölzfällung mit 
Rücksichtnahme auf mögliche Winternester der Haselmaus soweit wie möglich 
zu minimieren. 
Eine Rodung der Wurzelstöcke der zu fällenden Gehölze oder ein Oberbodenabschub 
in entfernten Gehölzbeständen ist im Rahmen der Fällung zu unterlassen. Diese 
Maßnahmen sind, in Rücksichtnahme auf Winternester der Haselmaus, erst im jeweils 
darauffolgenden Frühjahr ab Mitte April nach der Gehölzentnahme durchzuführen. 

Minimierungsmaßnahme M-04 – Minimierung von anlage- und 
baubedingten Beeinträchtigungen
Direkte und indirekte Eingriffe in wertgebende Habitate gemeinschaftsrechtlich 
geschützter Arten, wie Überbauung, Habitatumwandlung oder Beeinträchtigungen, 
die zu einer Verschlechterung der Habitatausprägung führen, sind soweit wie 
möglich zu minimieren.
Zur Bauausführung sind flächensparende Arbeitsweisen bzw. -techniken, wie die 
abschnittsweise Ausführung der Bauarbeiten einzusetzen. Eingriffe durch nur 
temporär benötigte Flächen, wie Baustraßen, Arbeitsräume, v. a. im Bereich 
wertgebender Teile des Pl
angebiets, wie des Quell- und Feuchtwaldbestandes, sind zu soweit wie möglich 
zu vermeiden. Die erforderliche Spundwand der zu verlegenden Kreisstraße TS3 
ist angrenzend an den o.g. Quellbereich mit wasserdichten Spundwandschlösser 
zu errichten, so dass ein möglicher Einstau bzw. der Wasserhaushalt der Bestände 
erhalten bleibt. 

Minimierungsmaßnahme M-05 – Sicherung von Habitaten und Lebens-
stätten vor temporären, baubedingten Eingriffen und Störungen
Baubedingte Beeinträchtigungen von angrenzend an den Eingriffsbereich 
bestehenden wertgebenden Habitaten und Lebensräumen, v. a. für Haselmaus, 
Fledermäuse, Zauneidechse, Schwarzen Grubenlaufkäfer und Brutvögel sind 
möglichst zu vermeiden oder soweit wie möglich zu minimieren. Eine baubedingte 
Nutzung wertgebender Flächen als Lager-, Bauverkehrs- oder Baustellenein-
richtungsflächen ist nicht zulässig. 
Dies ist durch geeignete Informationen (inkl. Dokumentation) zur Sensibilisierung 
der ausführenden Firmen vor der Baustelleneinrichtung sicherzustellen. Weiterhin 
sind nach Anweisung der UBB in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
Traunstein Maßnahmen wie Abpflockung mit Flatterband bzw. Bau- oder Baum-
schutzzaun vorzusehen. Die getroffenen Maßnahmen sind von der UBB zu 
dokumentieren und im Bauverlauf fortlaufend zu überwachen.

Minimierungsmaßnahme M-06 – Aufwertung von Gehölzbeständen 
für die Haselmaus
Im Rahmen der festgesetzten Heckenpflanzungen sind Beipflanzungen mit einer 
Mischung aus für die Haselmaus besonders geeigneten Nahrungsgehölzen 
durchzuführen. Hier kommen insbesondere Deutsches Geißblatt, Heckenkirschen-
Arten, Weißdorn, Hasel und Schlehe (vgl. nachfolgende Pflanzliste) als wichtige 
Nährgehölze in der jahreszeitlichen Abfolge von Blüte und Früchten in Frage. 
Ein Anteil von mind. 20 % u. g. Arten für die Neuanlage geplante Hecken und 
Traufpflanzungen ist einzuhalten. 

Pflanzliste mit geeigneten Nährgehölzen für die Haselmaus (Pflanzqualität 
Wurzelware 1+1, 50 - 80):
Hainbuche (Carpinus betulus), Weißdorn (Crataegus spec.), Hasel (Corylus 
avellana), Deutsches Geißblatt (Lonicera periclymenum), Rote Heckenkirsche 
(Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Rosen-Arten (Rosa spec.), 
Eberesche (Sorbus aucuparia)

Es ist ausschließlich gebietseigenes Pflanzmaterial der Region zu verwenden. Ist 
für eine Gehölzart kein autochthones Pflanzmaterial erhältlich, sind andere Arten 
der Pflanzliste zu pflanzen. Die Herkunft ist über Zertifikat nachzuweisen und zu 
überprüfen. Bei Baumarten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) 
unterliegen, kann auch Forstware von Erntebeständen der Herkunftsregion oder 
zugelassener Ersatzherkünfte verwendet werden. Die Pflanzungen der Gehölze, 
sowie die Fertigstellungs- (1 Jahr) und Entwicklungspflege (2 Jahre) ist nach den 
anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. 

Minimierungsmaßnahme M-07 – Vergrämungsmahd Zauneidechse
Eine Vergrämung der Zauneidechse ist im Vorfeld der Baumaßnahmen in besiedelten
 Habitaten bzw. planlich dargestellt Bereichen durchzuführen. Die genaue Flächen-
abgrenzung erfolgt durch die UBB. Die Vergrämung erfolgt durch eine wieder-
kehrende Vergrämungsmahd im Bereich der Wiesen, Hochstauden Saum- und 
Ruderalfluren in den dargestellten Eingriffsflächen zzgl. sämtlicher Arbeitsräume 
und Baustelleneinrichtungsflächen ab Ende März/Anfang April bis mindestens 
Ende Mai. Je nach Aufwuchs ist dafür in der Regel mind. ein Mahddurchgang 
alle 2 - 3 Wochen erforderlich. Im Vorfeld der Mahd sind ggf. in den Flächen 
vorhandene nutzbare Habitatstrukturen (Asthaufen, Totholz usw.) zu entfernen 
(vgl. Minimierungsmaßnahme M-09).
Bei der Mahd ist ein möglichst tiefer/kurzer Schnitt der Vegetationsbestände zu 
gewährleisten. Das Mahdgut ist aufzunehmen und abzufahren. Ein Mulchen ist nicht 
zulässig. Die Mahd ist zu Zeiten durchzuführen in denen die Zauneidechse nicht 
aktiv ist – vorzugsweise in den frühen Morgenstunden (Taufeuchte) oder nach 
Niederschlägen. Auch die Standflächen des Reptilienschutzzauns (vgl. Minimierungs-
maßnahme M-010) sind im Rahmen des ersten Mahddurchgangs zu mähen. 
Die durchführenden Personen sind von der UBB entsprechend einzuweisen (Breite 
Mahdbereich, Ausprägung, Zeiträume). Die zeitgerechte Ausführung der Maßnahmen 
ist von einer UBB sicherzustellen, der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein 
mitzuteilen und in Wort und Bild zu dokumentieren. Folgende Eingriffsflächen 
sind einer Vergrämungsmahd zu unterziehen:

Habitate östlich bestehender Kreisstraße TS3:
- Wiesen- und Streuobstbestände westlich des Schwesternwohnheims im Bereich 
   der Verlegung der Kreisstraße TS3 und der Georg-Mayr-Straße 
- Wiesen- und Streuobstbestände zwischen der neuen Kreisstraße TS3 und den 
   bestehenden Parkflächen (zukünftig isolierte Habitate)
- Wiesen- und Streuobstbestände südl. des Schwesternwohnheims in relevanten 
   Teilbereichen des zu ertüchtigenden Fußwegs 
Habitate westlich bestehender Kreisstraße TS3:
- Hangfuß im Bereich des geplanten Parkhauses
- Straßenböschung nördlich St. Primus-Straße
- Böschung Betriebszufahrten südlich St. Primus-Straße

Minimierungsmaßnahme M-08 – strukturelle Vergrämung Zauneidechse
Im Eingriffsbereich der zu verlegenden Georg-Mayr-Straße sowie in zukünftig 
isolierten Beständen zwischen der neuen Trasse der Kreisstraße TS3 und den neu 
geplanten Lagerflächen bzw. Hallen liegen zwei durch die Zauneidechse besiedelte 
Habitatstrukturen, die vor den Bauarbeiten rückzubauen sind. Zusätzlich ist eine s
trukturelle Vergrämung durchzuführen: eine abschnittsweise Abdeckung der Habitat-
strukturen mit Folie (z. B: Silofolie) ist durchzuführen. Je nach Witterung des 
Ausführungsjahres ist der Beginn der Maßnahme nach Abstimmung mit der UBB ab 
Anfang April durchzuführen. 
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Dabei wird der zuerst der talseitige, westlich Teil der betroffenen Struktur in einem 
ersten Schritt mit einer  ca. 5 m breiten Bahn Silofolie abgedeckt. Durch die 
vorhandene Struktur selbst bzw. die zurück geschnittenen Gehölze liegt die Folie 
dabei nicht unmittelbar auf dem Boden, sondern locker auf der GOK auf. Zur 
talseitigen Böschung hin ist die Folie mit einer schmalen Auflagerung von Kies oder 
anderem Material zu beschweren. 
In einem zweiten Schritt, ca. 5 Tage nach dem Aufbringen der ersten Bahn, ist 
eine weitere Bahn Folie, überlappend mit der ersten Bahn aufzubringen. Die vom 
Eingriff betroffene Struktur inkl. eines ca. 2 m breiten Randstreifens ist vollständig 
abzudecken. 
Falls erforderlich kann nach weiteren 5 Tagen eine letzte Folienbahn aufgebracht 
werden. Die Folienabdeckung ist bis zum Rückbau der Strukturen im Rahmen der 
Baufeldräumung zu belassen. 
Abweichungen bezüglich der Zeiträume können bei Kälte- oder Schlechtwetter-
einbrüchen auftreten. Dementsprechend ist die Maßnahme in enger Abstimmung 
mit der UBB durchzuführen und der aktuell herrschenden Witterung anzupassen, 
z. B. durch längere Pausen zwischen der Ausbringung der einzelnen Folienbahnen. 
Die durchführenden Personen sind von der UBB entsprechend einzuweisen. Die 
zeitgerechte Ausführung der Maßnahmen ist von einer UBB sicherzustellen, der 
Unteren Naturschutzbehörde Traunstein mitzuteilen und in Wort und Bild zu 
dokumentieren. 

Minimierungsmaßnahme M-09 – Abfang von Zauneidechsen zur 
Minimierung von Individuen-verlusten
Im Zeitraum zwischen Anfang April bis Mitte Juni und im Zeitraum zwischen 
Mitte Juli und Anfang September ist ein Abfang der Zauneidechse aus besiedelten 
Habitaten durchzuführen. Dabei stellt Besiedlungsdichte der Art und Erfolgs-
wahrscheinlichkeit der parallel laufenden Vergrämungsmaßnahmen die Beurteilungs-
grundlage bezüglich der Intensität (Bearbeitungsaufwand) des Abfangs dar. 
Insofern ist wie folgt zu unterscheiden:

Abfang östlich bestehender Kreisstraße TS3:
- Fünfmalige Begehung mit Handabfang der Tiere aus dem Eingriffsbereich zwischen 
  April und September durch Hand-, Kescher-, oder Schlingenfang. Die Fänge sind 
  von fachkundigem Personal zum optimalen Zeitpunkt (Tageszeit/Witterung) 
  durchzuführen. Zeitpunkt, Witterung und Fangergebnisse sind, getrennt nach 
  Geschlecht und Alter zu dokumentieren. 
- Verbringen der Tiere in die angrenzenden aufgewerteten Habitate bzw. die zu 
  erstellende Maßnahmenfläche CEF-03 östlich der Kreisstraße TS3.

Habitate westlich bestehender Kreisstraße TS3:
- Zehnmalige Begehung mit Handabfang der Tiere aus dem Eingriffsbereich 
  zwischen April und September durch Hand-, Kescher-, oder Schlingenfang. 
- Die Fänge sind von fachkundigem Personal zum optimalen Zeitpunkt 
  (Tageszeit/Witterung) durchzuführen. Zeitpunkt, Witterung und Fangergebnisse 
  sind, getrennt nach Geschlecht und Alter zu dokumentieren. 
- Zusätzlich Einsatz von Kunstverstecken oder fachgerechten Fangeimern 
  (Sonnenschutz, Versteckmöglichkeiten, Drainagelöcher) entlang des Schutzzauns 
  mit zweimaliger täglicher Kontrolle im Fangzeitraum, je Vormittags und Abends 
  und Verschluss außerhalb des Fangzeitraums
- Verbringen der Tiere in die angrenzend aufgewerteten Habitate alternativ in die 
  zu erstellenden Maßnahmenflächen (vgl. CEF-Maßnahme CEF-04) östlich der 
  zukünftigen Kreisstraße TS3 und bzw. nördl. der St.-Primus-Straße

Minimierungsmaßnahme M-10 – Errichtung Reptilienschutzzäune
Im Umfeld von Schwerpunkthabitaten sind überkletterungssichere Schutzzäune 
zu installieren. Die Zäune sind mit ausreichend Abstand zum Baufeld hin zu errichten. 
Sie sind in einer Höhe von mind. 40 cm aus Folie/Plastik oder Metallplatten zu 
erstellen, offenes Gewebe oder Netze sind nicht geeignet. Die Unterkante ist 
in den Boden einzulassen oder umzuschlagen und mit Erdmaterial/Split anzudecken. 
In regelmäßigen Abständen sind geeignete Einweg-Durchlässe oder Überkletterungs-
hilfen (Erdwall, Bretter) nach Maßgabe der UBB einzubringen. Der genaue Verlauf 
des jeweiligen Zaunes ist vor Ort von der UBB bereits im Vorfeld der Maßnahme 
festzulegen. Die Funktion des Zaunes ist im Zeitraum zwischen Anfang April und 
Ende Oktober bis zur Einstellung der relevanten Baua
rbeiten zu gewährleisten und regelmäßig zu kontrollieren. Aufwachsende 
Vegetation beiderseits des Zauns ist in einem Streifen von ca. 0,5 m regelmäßig 
mit einem Freischneider.

Minimierungsmaßnahme M-11 – Schutz von Lebensräumen vor 
betriebsbedingten Lichtemissionen
Um betriebsbedingte Auswirkungen in diesen Bereichen zu minimieren, sind 
folgende Maßnahmen umzusetzen:
- Verbindlicher Einsatz (Festsetzung) von UV-armen Leuchtmitteln - 
  vorzugsweise LED-Leuchtkörper oder ggf. Natriumdampflampen zur Reduktion 
  der Anlockwirkung auf nachtaktive Insektenarten (Beutetiere von 
  Fledermausarten),
- Minimierung technisch unnötiger Beleuchtungseinrichtungen. Bei 
  betriebsbedingt notwendigen Beleuchtungsanlagen (z. B. Wegweisern oder 
  Hinweisschildern) ist eine Beleuchtung auf den benötigten Bereich zu beschränken. 
  Eine durch Blenden geschlossene Beleuchtung von oben ist grundsätzlich vorzuziehen.
- Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichtetem Beleuchtungs-
  bereich, insbesondere eine direkte Beleuchtung angrenzender Waldbestände oder 
  die Ausleuchtung des Kronenraums sind unzulässig.
- Wo technisch möglich Einsatz von Beleuchtungseinrichtungen mit Hauptabstrahl-
  winkeln von unter 70°.
- Wo technisch möglich Einsatz von Gehäusen- und Beleuchtungseinrichtungen 
  mit möglichst engem Abstrahlwinkel (z. B. über doppeltasymmetrische Reflektor-
  körper oder Blenden) insbesondere bei hoch über dem Boden liegenden Beleuchtungs-
  anlagen wie Masten oder dergleichen. Eine durch Blenden gerichtete Beleuchtung 
  vom Rand in den Geltungsbereich hinein ist vorzuziehen.

Minimierungsmaßnahme M-12 – Vorgaben zur Minimierung von 
Individuenverlusten gebäudebewohnender Fledermausarten und 
Gebäudebrütern beim Gebäudeabrissen
Abrissarbeiten an Dächern sind erst nach Ende der Hauptvogelbrutzeit ab 15. 
Oktober zu beginnen und bis 28./29. Februar abzuschließen. Potentielle 
Quartierstrukturen für Fledermäuse (z. B. Wandverkleidungen, Firstbretter usw.) 
sind ebenfalls in o. g. Zeitraum rückzubauen. 
Wird bereits vor Beginn der Aktivitätszeit im Jahr des Rückbaus des Gebäudes, 
also vor 1. März des Jahres, mit den Arbeiten begonnen, ist eine Fortführung 
auch zur Vogelbrutzeit möglich, sofern die Arbeiten kontinuierlich fortgesetzt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass bei anhaltenden Störungen keine 
Brutplätze am Gebäude besetzt werden. 

Minimierungsmaßnahme M-13 – Vorgaben zur Minimierung 
von Vogelschlag
Folgende Maßnahmen sind umzusetzen:
- Im Außenbereich (z. B. Fenster, Gebäudefronten, Überdachungen, ggf. 
  geplante Absturzsicherungen, Sicht-, Wind- oder Schallschutzwände) der 
  neu entstehenden Bauwerke ist die Verwendung von Gläsern mit einem 
  Außenreflexionsgrad von über 15% ab einer Flächengröße von 1,5 m² 
  unzulässig.
- Für Fassaden, die zu Waldbeständen hin orientiert sind, sind entweder 
  halbtransparente Materialen zu verwenden oder es ist Vogelschutzglas mit 
  Markierungen gem. der ehem. österreichischen Norm ONR 191040 (Kategorie A 
  „grün“ – hochwirksam, vgl. SCHMID et al. 2012) einzusetzen. Auch fest 
  angebrachte Gitter, z. B. zur Gestaltung, Schattierung oder als Rankhilfe, können 
  nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein minimierend 
  wirken.
Für die geplanten Materialien/Baustoffe sind im Rahmen der Baugenehmigung 
entsprechende Nachweise beizubringen und der Unteren Naturschutzbehörde 
Traunstein vorzulegen.

Minimierungsmaßnahme M-14 – Minimierung von Individuenverlusten 
des Schwarzen Grubenlaufkäfers 
Der Abfang des Schwarzen Grubenlaufkäfers ist aus der betroffenen Teilfläche 
östlich der Kreisstraße vor Baubeginn durchzuführen. Hierzu werden drei Fang-
perioden mit je mind. 4 geeigneten Nächten mit ca. 40 Stk. Lebendfallen 
(Becher- oder Rinnenfallen ohne Fangflüssigkeit) im Zeitraum zwischen Mitte 
April und Mitte Juni im Jahr vor Baubeginn vorgegeben. Eine entsprechende 
Ausnahmegenehmigung zum Abfang der Art ist im Vorfeld mit ausreichend 
Vorlauf (1 - 2 Monate) einzuholen. Die Lebendfallen sind täglich in den 
Morgenstunden zu kontrollieren. Treten, z. B. witterungsbedingt durch 
anhaltende Niederschläge oder Trockenphasen, Unterbrechungen auf, sind die 
Fallen bis zur Wiederaufnahme des Abfangs sicher zu verschließen. Fänge sind 
nach Standort, Anzahl, Datum und Geschlecht zu dokumentieren. Die abgefangenen 
Tiere sind unverzüglich in die nicht betroffenen Quellbereiche am Oberhang 
außerhalb des Eingriffgebiets umzusetzen. 
Nach Beginn des Abfangs und bis Ende der Bauarbeiten ist im Umfeld des 
Vorkommens des Schwarzen Grubenlaufkäfers entlang der Grenze des Baufelds 
ein Schutzzaun zu errichten. Art und Aufbau ist wie bei den Reptilienschutz-
zäunen vorzunehmen (vgl. M-10). Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten
zu kontrollieren und zu warten.

Minimierungsmaßnahme M-15 – Sicherung von wertgebenden 
Totholz-Strukturen
Bedeutsame Altbäumen mit Spalten und Totholz-Strukturen sind nach Auswahl 
durch die UBB zu sichern und zu verbringen. Folgende relevante Habitatstrukturen 
sind bei Auswahl und Prüfung besonders zu berücksichtigen: 
- Altbäume mit Habitatstrukturen und mit einem BHD von über 50 cm 
- stehendes Totholz mit einem BHD von über 25 cm
- liegendes Totholz in geeigneten Zersetzungsstadien Z1 (ohne frisch 
   totes Holz) und Z2 in feuchter Ausprägung 

Dabei sind insbesondere die Stämme der Altbäume, die in möglichst großen 
Abschnitten zu verbringen sind, aber auch Starkäste aus dem Kronenraum zu 
berücksichtigen, die jeweils eigene, zu sichernde Habitate mit entsprechenden 
Zönosen von z. B. Totholz besiedelnden Arten darstellen. 

Die gesicherten Stamm- bzw. Aststücke sind in angrenzenden Waldbeständen 
in unterschiedlicher Lage (besonnte Randlagen bis zu +/- beschatteten Interstamm-
bereichen) abzulagern. Dabei ist eine gestapelte Lagerung vorteilhaft. Die 
Einbringung erfolgt in geeigneten Wald- und Gehölzbeständen wie auf den 
Fl.-St. Nrn. 539, 556, 557 bzw. 1112 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde 
Siegsdorf bzw. Fl.-St. Nr. 462 Gemarkung Bergen oder Nr. 781 Gemarkung 
Holzhausen beide Gemeinde Bergen.

CEF-Maßnahme CEF-01 – struktureller Ausgleich für 
gebäudebewohnende Fledermäuse und Gebäudebrüter
Als kurzfristig wirksame, vorgezogene Kompensationsmaßnahme zum Ersatz 
von pot. verlorengehenden Quartiere von in Spalten an Gebäuden siedelnden 
Fledermausarten und Brutplätzen der Rauchschwalbe, des Haussperlings und 
ggf. des Grauschnäppers im Bereich des Primushofs ist am zu erhaltenden 
Stallgebäude der s. g. Emeralm (Fl.-St. Nr 781, Gemark. Holzhausen, 
Gemeinde Bergen) die Anbringung von Fledermauskästen und Vogelnistkästen 
vorgegeben. Die Maßnahme ist vor der Brutzeit ab 01. März im Jahr der Gebäudeab-
risse umzusetzen.

Vorgaben Fledermauskästen zur Anbringung an Gebäuden:
6 Stk. Spaltenquartier-Kästen außen an Fassaden (z. B. Fa. Hasselfeldt Typ FFGJ)
 alternativ 3 Stk. großflächige Fledermausbretter (Mopsbretter)

Vorgaben Vogelbrutkästen zur Anbringung an Gebäuden:
3 Stk. Koloniebrutkästen (z. B. Fa. Schwegler Typ „1SP“, Fa. Hasselfeldt Typ 
„SPMQ“ oder gleichwertig) für den Haussperling. Anbringung ab ca. 3 m über GOK, 
vorzugsweise ca. 0,3 m unterhalb der Traufe.

Vorgaben Vogelbrutkästen zur Anbringung in Gebäuden:
12 Stk. Rauchschwalbennisthilfen im Stallinneren (z. B. Fa. Schwegler Typ „10“ 
oder „10B“, Fa. Hasselfeldt „RSN“ oder gleichwertig). Anbringung in einem 
Abstand von ca. 1 m zueinander bzw. zu bestehenden Nestern, Abstand 
Oberkante zur Decke max. 6 cm. Der Anflug in den Innenbereich des Stalls 
ist dauerhaft zu gewährleisten.

Die Kästen sind in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung fachgerecht 
anzubringen und lagegenau zu dokumentieren. Die Fledermauskästen sind 
15 Jahre lang zu warten. Die Kästen sind einmal jährlich außerhalb der Vogel-
brutzeit zu reinigen und bei Verlust zu ersetzen.

Weiterhin ist eine Optimierung der bestehenden Quartiere in den Dachräumen 
(Zentralbau und östlicher Nebenfügel) des ehem. Schwesternwohnheims / Kurhaus 
in Abstimmung mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern und 
der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein vorzunehmen. Dabei sind 
insbesondere die vorhandenen Einflugöffnungen in die Dachräume zu optimieren. 
Im östlichen Nebenflügel sind weiterhin 3 Stk. Spaltenquartier-Kästen anzubringen.

CEF-Maßnahme CEF-02 - kurzfristig wirksamer struktureller Ausgleich 
für natürliche Quartiere besiedelnde Fledermäuse, Höhlenbrüter und die 
Haselmaus
Entfallende artenschutzrechtlich relevante Strukturen für Fledermäuse sind durch 
Fledermauskästen unterschiedlicher Bauart (Rund-, Flach-, Großraum- und Über-
winterungskästen) auszugleichen. Dabei sind pro verloren gehender artenschutz-
rechtlich relevanter Struktur (22 Stk.) 3 Stk. Kästen (= 66 Stk.) als kurzfristig 
wirksamer struktureller Ausgleich zu erbringen9. Weiterhin sind verlorengehende 
Baumhöhlen (7 Stk.) und gut ausgeprägte Spalten (2 Stk.) als Brutplatz für 
Höhlenbrüter im Verhältnis 1:2 durch Nistkästen zu kompensieren (= 18 Stk.). 

Die Anbringung der Kästen erfolgt in geeigneten Wald- und Gehölzbeständen wie 
auf den Fl.-St. Nrn. 539, 556, 557 bzw. 1112 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde 
Siegsdorf bzw. Fl.-St. Nr. 462 Gemarkung Bergen oder Nr. 781 Gemarkung 
Holzhausen beide Gemeinde Bergen (vgl. Abbildung 13). Um den Anforderungen 
als CEF-Maßnahme zu entsprechen, sind die Kästen spätestens bis zu Beginn 
der nächsten Brut- bzw. Wochenstubenzeit ab 1.März nach Fällung der Bäume 
im Herbst anzubringen. Aufgrund der Höhenlage wird zu einer Anbringung im 
Herbst geraten (Schneelage).

Die Kästen sind von einer naturschutzfachlich ausgebildeten Fachkraft forstwirt-
schaftlich sachgerecht anzubringen und lagegenau zu dokumentieren. Die 
Fledermauskästen sind 15 Jahre lang zu warten, bei Verlust zu ersetzen und 
einmal jährlich zum Ende der Wochenstubenzeit im Zeitraum zwischen Juli und 
Mitte August auf Besatz im Sinne eines Monitorings zu kontrollieren. Die 
Ergebnisse sind zu dokumentieren, die gewonnenen Daten sind in die Artenschutz-
kartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu überführen. Die Kästen 
sind einmal jährlich außerhalb der Vogelbrutzeit Ende der Vogelbrutzeit zu reinigen.

Vorgaben Fledermauskästen:
- 20 Stück Rundkästen, z. B. Fa. Schwegler Typ „2FN“ oder gleichwertig
- 36 Stück Flachkästen, z. B. Fa. Schwegler Typ „1FF“ oder gleichwertig
- 5 Stück Großhöhle für Spaltenbewohner, z. B. Fa. Schwegler Typ „FFH“ 
   oder gleichwertig
- 5 Stück Großraum- & Überwinterungshöhle z. B. Fa. Schwegler Typ „1FW“ 
   oder gleichwertig

Vorgaben Brutvogelkästen:
- 18 Stück Vogelbrutkästen für höhlenbrütende Kleinvogelarten z. B. Fa. 
   Schwegler Typ 1B – Fluglochweite Ø 32 mm oder „2GR“ – Fluglochweite 
   oval 30x45 mm oder gleichwertig.

CEF-Maßnahme CEF-03 – langfristige Sicherung von Habitatstrukturen 
für Fledermäuse
In geeigneten umliegenden Wald- oder Gehölzbeständen sind 18 Stk. geeignete 
Biotopbäume auszuweisen. Zu diesen Flächen gehören Fl.-St. Nrn. 557 bzw. 
1112 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde Siegsdorf bzw. Fl.-St. Nr. 462 
Gemarkung Bergen oder Nr. 781 Gemarkung Holzhausen, beide Gemeinde Bergen.

Definition Biotopbaum:
vorzugsweise lebender Laubbaum, in Ausnahmefällen auch strukturell geeignete 
Nadelbäume (vgl. unten) Brusthöhendurchmesser (BHD) über 40 cm (in Höhlen-
höhe mind. 25 cm) oder Baum mit geeigneten Höhlen- oder Spaltenquartieren 
bzw. großflächigen Rindenabplattungen geeignete Lage zur dauerhaften Sicherung 
(Verkehrssicherungspflicht).
Ausweisung wenn möglich in Gruppen, um die forstliche Nutzung der umliegenden 
Bestände zu ermöglichen (u. a. Abstände zur Arbeitssicherheit).
Die so auszuweisenden Bäume sind aus der Nutzung zu nehmen und müssen ihren 
natürlichen Zusammenbruch in den Beständen erfahren können. Sie sind fachgerecht 
auszuwählen, dauerhaft zu markieren (Farbmarkierung und Baumplaketten) und 
zum Zweck der Kontrolle zu dokumentieren bzw. in einer Karte zu verorten.

CEF-Maßnahme CEF-04 – Aufwertung und Neuschaffung von 
Habitaten der Zauneidechse
Westlich und östlich der KreisstraßeTS3 ist die Neuanlage bzw. Aufwertung 
von extensiven, mageren besonnten Habitaten mit Schaffung artspezifisch 
günstiger Habitatstruktur für die Zauneidechsenpopulationen durchzuführen. 
Hierfür sind Habitate mit mind. 6.600 m² für die entfallenden Habitate westlich 
der TS3 im Bereich des Fl.-St. Nr. 781 Gemarkung Holzhausen, Gemeinde Bergen 
neu anzulegen. 
Für die östlich der TS3 betroffenen Habitate sind 6.060 m² im Bereich des 
Fl.-St. 517/5 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde Siegsdorf neu anzulegen. 
Sollten sich im Rahmen der technischen Planungen relevante Veränderungen der 
Eingriffsflächen ergeben, ist die Bilanzierung der Eingriffe anzupassen und bei 
Bedarf neu zu bilanzieren.
Die Flächen sind mit abschnittsweisen linearen Gehölzpflanzung vorwiegend 
aus Sträuchern mit einzelnen Obstbäumen anzulegen, wobei insbesondere lückig 
und +/- langsam wachsende Vogel- und Insektennährgehölze eingebracht werden 
sollten (u. a. Weißdorn, Schlehe, Rosen). In mind. 20 % der Flächen sind über 
Ansaat oder Sukzession Hochstauden- und Altgrassäume (Breite mind. ca. 2,0 m), 
bevorzugt entlang der Gehölzpflanzungen zu entwickeln. Die Flächen mit dem 
Entwicklungsziel Hochstauden- und Altgrassäume sind alle drei Jahre im Herbst, 
die Restfläche zweimal im Jahr, zu mähen. Das Mahdgut ist abzufahren, eine 
Mulchmahd, sowie der Einsatz von Bio- und Herbiziden oder Düngemitteln sind 
unzulässig. Alternativ ist eine extensive Beweidung in Abstimmung mit der UNB
Traunstein möglich, wobei Säume und Gehölze entsprechend zu berücksichtigen 
sind. 
Zusätzlich zu den neu zu schaffenden Habitaten sind Teile der besiedelten 
Habitate östlich bzw. westlich der Kreisstraße TS3 aufzuwerten: 
Dies erfolgt für die westlichen Teilbereiche durch eine Auflichtung von Gehölzen 
(„Auf Stock setzen“) im Bereich der Böschungsflächen angrenzend an das Betriebs-
gelände auf den Fl.-St. Nrn. 551 bzw. 1112 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde 
Siegsdorf. Hier sind nach Maßgabe der UBB abschnittsweise bzw. punktuell Gehölze, 
vorzugsweise Fichten, Wald-Kiefern, Hänge-Birken und Weiden zu entnehmen, so 
dass die Habitatqualität für die Zauneidechse durch erhöhte Besonnung erhöht wird. 
Als ungefähre Maßgabe sollte die Auflichtung auf ca. 15 - 20 % der Flächen 
(ca. 1.600 - 2.150 m²) durchgeführt werden. 
Für die östliche Teilfläche, die derzeit mit Schafen beweidet wird, erfolgt die 
Aufwertung durch die Entwicklung von abschnittsweisen linearen Altgras- und 
Hochstaudenfluren durch Sukzession mit entsprechender Auszäunung auf Fl.-St. 
Nr. 540 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde Siegsdorf. Hierbei sind auf ca. 12 % 
der Grundfläche (ca. 730 m²) entsprechende Altgras- und Hochstaudenfluren zu 
entwickeln und zu erhalten. Die Flächen sind alle drei Jahre im Herbst einmal zu 
mähen.
Als strukturelle Aufwertung sind in den neugeschaffenen, wie auch den aufzu-
wertenden Habitatflächen auf den Fl.-St. Nr. 781 Gemarkung Holzhausen, 
Gemeinde Bergen und Fl.-St. 517/5 Gemarkung Untersiegsdorf, Gemeinde 
Siegsdorf bzw. Fl.-St. Nrn. 517/5, 540, 551 bzw. 556/2 Gemarkung Unter-
siegsdorf, Gemeinde Siegsdorf Asthaufen (Laubholz, unbelaubt) sowie Steinriegel 
i. V. mit Sandhaufen als s. g. Habitatstrukturen für Reptilien zur Eiablage, Deckung 
und als Sonnenplätze einzubringen. 

Hierzu sind in den östl. Teilflächen insgesamt 20 Stk. Asthaufen und 20 Stk. 
Steinriegel (Abschnittslänge ca. 3 - 4 m, Breite / Höhe ca. 1,0 bis 1,2 m über 
GOK) anzulegen. In den westlichen Teilflächen sind 13 Stk. Asthaufen und 
13 Stk. Steinriegel anzulegen.
 Die ungefähre Lage ist planlich im Umweltbericht dargestellt, die Festlegung 
der genauen Lage der Strukturen erfolgt durch die UBB. Dabei sind Standorte 
randlich zu angelegten oder bestehenden Gehölzen bzw. -rändern und in den zu 
entwickelnden Altgras- und Staudenfluren (östl. Teilflächen) zu bevorzugen.

Die Anlage der Steinriegel erfolgt unter Anleitung einer fachlich qualifizierten, 
ökologischen UBB gem. Schemaskizze (vgl. Umweltbericht). Dabei ist ein 
verrottbares Geotextil oder Kokosgewebe einzubauen, um das Lückensystem 
vor Verfüllung zu schützen und die Gehölzsukzession zu minimieren. Als 
Eiablageplätze ist Feinsand (z. B. Flusssand oder Waschsand) ca. 70 - 80 cm 
hoch einzubringen. Als weitere Deckungsstruktur sind vereinzelt Äste (Laubholz) 
und Wurzelstöcke einzubringen.

Weiterhin sind geeignete baubedingt nur temporär beanspruchten Flächen, 
insbesondere die Böschungsflächen östlich der TS3 und jene nördlich der geplanten
 Leergutlagerhallen, nach Abschluss der Bauarbeiten wieder so anzulegen, dass die 
Zauneidechse diese mittelfristig als Habitat nutzen kann. Hierzu ist die Anlage von 
entsprechend extensiven Grünflächen und Staudenfluren i. V. mit Offenbodenstellen
 und lückigen Gehölzen vorzusehen. Weiterhin ist, wo technisch sinnvoll möglich, 
eine reptilienfreundliche Gestaltung benötigter Böschungssicherungen durch 
Steinkörbe oder Steinblöcke zu prüfen.

In Abschnitten in denen die Böschungssicherung durch Steinkörbe (Gabionen) 
erfolgen kann, ist diese gegenüber Steinblöcken vorzuziehen, da sie bessere 
Bedingungen für Reptilien bieten. Dabei ist auf eine für Reptilien günstige 
Gestaltung der Steinkörbe (Gabionen) zu achten:

- Verwendung von Steinkörben mit Maschenweiten von mind. 8-10 cm
- Verwendung von mind. 80% Füllmaterial mit einem Durchmesser von 
  20 bis 40 cm (z. B. Bruchsteine formwild TLW 2003 LMB 5/40 bzw. 10/60)
- Einbau mind. eines Versatzes von mind. 30 cm ab der dritten Gabionenreihe 
  (Abtreppung)
- Verzicht auf Geotex / Geovlies auf der Hangseite für Steinkörbe zumindest 
  ab der 2. Reihe zu Anbindung an die geplante Auffüllung
- Abdeckung von 50% der Steinkörbe mit Wandkies oder Sand (ohne Vliesauflage)
  Ist eine Böschungssicherung aus technischen Gründen durch Steinkörbe nicht 
  möglich, so ist bei Steinblöcken mind. 30 cm Versatz (Abtreppung) ab der dritten 
  Blockreihe einzubauen. Auf eine Verfugung der Steinblöcke bzw. den Einbau 
eines Geotex / Geovlies ist, wenn irgend möglich, zu verzichten.

Risikomanagement Zauneidechse:
Für die Zauneidechse ist ein Risikomanagement für die betroffenen Teile der 
lokalen Populationen der Art westl. und östl. der TS3 durch ein Monitoring 
vorzusehen. Im Jahr nach Abschluss der Neuanlage der Habitate der jeweiligen 
Population, sowie im zweiten und vierten Folgejahr sind die neu angelegten 
Habitate auf ihre Annahme durch die Zauneidechse und auf ihre Funktionsfähigkeit 
hin zu überprüfen.
Auch die aufgewerteten Habitate der jeweiligen Population sind in das Monitoring 
mit einzubeziehen. Hierzu werden zwei Begehungen in der Zeit von April bis Ende 
Mai und eine Begehung ab Ende Juli bis Mitte September (Reproduktionsnachweise) 
angesetzt.

Werbeanlagen
Blink- oder Wechselbeleuchtung sowie Spruchbänder sind unzulässig.

Immissionsschutz
wird ergänzt

Sichtfelder
Innerhalb der Sichtdreiecke sind sichtbehindernde Gegenstände mit einer
 Höhevon mehr als 0,8 M unzulässig. Ausgenommen hiervon sind einzelne 
Bäume miteinem Astansatz von 2,80 m.

Fläche für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 
gem. Ziffer 8 der textl. Festsetzungen mit Bezeichnung 
der Teilfläche, z. B. Teilfläche West

Art der baulichen Nutzung
Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO.

Das Sondergebiet hat die Zweckbestimmung Mineralwasser- und 
Brunnenbetrieb.

Zulässig sind Lagerflächen und -gebäude für die Lagerung und Vertrieb von 
Getränken sowie die dieser Nutzung dienenden Einrichtungen, Anlagen und Gebäude.

Maß der baulichen Nutzung
Die Grundfläche aller baulichen Anlagen einschl. der nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
mitzurechnenden Grundflächen wird mit höchstens 55.000 qm festgesetzt.

Die zulässige Wandhöhe ist im Planteil als Obergrenze festgesetzt. 

Bezugspunkte für die seitliche Wandhöhe sind die im Planteil festgesetzte Höhenlage 
des unteren Bezugspunktes und die Oberkante Attika. 

Die festgesetzten Wandhöhen dürfen durch technische Aufbauten um bis zu 4,0 m 
überschritten werden.

Gestaltung
Es sind flach geneigte Dächer mit einer Neigung von bis zu 3 Grad zulässig. Für 
untergeordnete Bauteile und Gebäude sind auch Pultdächer mit einer Neigung 
von bis zu 11 Grad sowie Satteldächer mit einer Neigung von 18-28 Grad zulässig. 
Dies gilt nicht für das im Planteil festgesetzte Besucherzentrum.

Für die Fassaden sind grelle oder spiegelnde Farben bzw. Oberflächen in weißen 
und grauen unzulässig. Gebäude sind ab einer Länge von mehr als 40 m durch 
eine deutliche Gliederung der Fassade zu strukturieren.

Nebenanlagen, Freilager, Gelände
Nebenanlagen, Freilager sowie Nebengebäude sind auch außerhalb der Baugrenzen 
zulässig, nicht jedoch innerhalb der festgesetzten Grünflächen.

Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Stützmauern sind zulässig.

Solaranlagen
Auf den Flachdächern bzw. flach geneigten Dächern sind zu min. 40% Anlagen 
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik, Solarthermie) anzubringen.
Zur Ermittlung der maßgeblichen Dachfläche sind die Dachflächen abzüglich der
Flächen mit technischen Aufbauten einschl. Elektrohängebahn heranzuziehen.
Eine Aufständerung ist zulässig. Die festgesetzte Wandhöhe darf durch diese 
Anlagen um bis zu 1,5 m überschritten werden.

Grünordnung

Baumbestand
Die entsprechend Planzeichen festgesetzten Laubbäume dürfen nicht 
beschädigt und nicht entfernt werden. Im gesamten Wurzelbereich dürfen keine 
Abgrabungen und Aufschüttungen vorgenommen werden. Die Gehölze sind zu 
pflegen und bei Ausfall durch Neupflanzung zu ersetzen. 

Gehölz- und Baumpflanzungen
Alle Pflanzungen sind aus standort- und klimagerechten Bäumen und Sträuchern 
fachgerecht herzustellen. Die gepflanzten Gehölze sind zu pflegen, zu erhalten 
und bei Ausfall durch Neupflanzungen gemäß den festgesetzten Pflanzqualitäten 
zu ersetzen. Innerhalb des Gebietes ist je 500 m² Grundfläche mindestens 
1 Laubbaum, Qualitätsstufe Hochstamm zu pflanzen. Die entsprechend Planzeichen 
festgesetzten Bestandsbäume und festgesetzte Baumpflanzungen können auf die 
geforderte Mindestanzahl angerechnet werden. Von der festgesetzten Lage der 
Bäume kann abgewichen werden, wenn technische, verkehrstechnische oder 
gestalterische Gründe dies erfordern.

Pflanzgrößen
Für alle Neupflanzungen werden nachfolgende Pflanzgrößen festgesetzt. Es sind 
standort und klimagerechte Gehölze zu verwenden mit folgenden Mindestqualitäten:

- Laubbäume 1. bis 2. Ordnung: Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 20-25 cm, Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m

- Obstbäume und Bäume 3. Ordnung: Mindestpflanzqualität: Hochstamm,  
3 x verpflanzt, Stammumfang 14 – 16 cm, Mindestdurchmesser der 
Baumscheibe: 2,0 m

- Sträucher: Mindestpflanzqualität: verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe, 100 - 150cm

Extensive Dachbegrünung
Flachdächer sind vollständig extensiv zu begrünen. Die durchwurzelbare Substrat-
stärke der Dachbegrünung muss mind. 80 mm betragen. Terrassenflächen sowie 
notwendige technische Aufbauten und Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung im 
Sinne der Festsetzung Nr. 5 sind davon ausgenommen. 

Ortsrandeingrünung
Die festgesetzte Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen mit der Funktion Ortsrandeingrünung ist als Vegetationsmosaik mit 
naturnahen Hecken, Laubbäumen und extensivem Grünland auszubilden.  Die 
Heckenstrukturen sind mit einem Flächenanteil von mindestens 30 % der Pflanz-
fläche herzustellen. Die Mindestbreite der Hecken beträgt 3 Meter, pro Quadrat-
meter Pflanzfläche ist mindestens 1 Gehölz zu verwenden. Es ist je 10,0 m mind. 
1 Laubbaum, Qualitätsstufe Hochstamm, zu pflanzen. Zu verwenden sind Bäume 
1. Ordnung gem. Pflanzenliste der Begründung, z. B. Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, 
Winter-Linde, Stiel-Eiche. Innerhalb der Fläche zur Ortsrandeingrünung dürfen 
erforderliche Retentionsflächen liegen. Diese sind naturnah ohne Regelprofile 
zu gestalten.

Verkehrsflächen, Stellplätze
Nicht überdachte Stellplätze sind wasserdurchlässig auszuführen. Zusammen-
hängende PKW Stellplätze sind spätestens nach jedem 5. Stellplatz durch 
Pflanzung eines Baumes 1.- 3. Ordnung in der Qualität Hochstamm zu gliedern. 
Die Baumpflanzung erfolgt zwischen den Stellplätzen, die Baumscheibe muss 
eine Mindestgröße von 2,0 x 5,0 m aufweisen bei einer Tiefe von mind. 0,80 m. 
Die Mindestqualität der Bäume ist mit einem Stammumfang StU von 18-20 cm 
festgesetzt.

Kompensation

Ausgleichsfläche B-A1:
Die Hangfläche ist als Vegetationsmosaik bestehend aus naturnahem Buchenwald 
und Heckenstrukturen sowie extensivem Grünland zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Die Bewirtschaftung erfolgt ohne Kahlhieb. Ökologisch wertvolle 
Elemente wie alte, fruchtende Laubbäume, stehendes Totholz und Spechtbäume 
im Bestand sind zu belassen. Eine Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln ist unzulässig.

Ausgleichsfläche B-A2:
Der wertvolle Baumbestand des Waldrandes im Norden, dessen leicht hängiger 
Traufbereich deutlich in den Geltungsbereich ragt, sowie der vorgelagerte 
wärmeliebende Saum sind zu erhalten. Im Zuge der Bauarbeiten muss der Wald-
saum und das extensive Grünland unter Einbeziehung einer naturschutzfachlichen 
Baubegleitung durch geeignete Maßnahmen (z. B. Bauzaun) vor Beein-
trächtigungen geschützt werden. Keine Rodungen und Fällungen, kein Rückschnitt 
von Ästen. Der Saum ist extensiv zu bewirtschaften (durch Mahd 1 bis 2 x / Jahr 
oder Beweidung). Im Süden angrenzend an den kaum befahrenen Grünweg ist das 
magere, extensive und artenreiche Grünland zu erhalten und zu entwickeln. Das 
Grünland ist maximal 2mal jährlich zu mähen, der 1. Schnitt ist nicht vor dem 
1. Juli durchzuführen. Das Mähgut bleibt nach der Mahd mind. 3 Tage auf der 
Fläche zur Aussamung und ist zu kreiseln. Das Mähgut ist anschließend vollständig 
von der Fläche zu entfernen. Alternativ kann für den Saum und die extensive 
Wiesenfläche auch eine extensive Beweidung mit Schafen erfolgen. Eine Düngung 
und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.
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Beiplan 1 - Maßnahmen zum Artenschutz


